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Hessischer Städtetag * Frankfurter Straße 2 * 65189  Wiesbaden 

Hessischer Landtag 
Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses 
Herrn Wolfgang Decker 
Postfach 3240 
65022 Wiesbaden 

 
 
 
 
 
 
Gemeinsame mündliche Anhörung des Haushaltsaus-
schusses und des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz zu dem Gesetz-
entwurf der Fraktion der SPD für ein Gesetz zur Änderung 
der Hessischen Landeshaushaltsordnung (LHO) – Drucks. 
19/1858 –  
 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender Decker,  
sehr geehrte Damen und Herren Landtagsabgeordnete, 
 

wir bedanken uns für die Möglichkeit, zu dem o. g. Gesetz-

entwurf Stellung nehmen zu dürfen und beziehen dabei den 

inzwischen beschlossenen Haushaltsvermerk aus dem Ände-

rungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN zum Haushaltsgesetz 2016 (Drucks. 19/2881) ein.  

Wir sehen den Gesetzentwurf der SPD-Fraktion als die konse-

quente Umsetzung der Prüfungszusage im Abschlussbericht 

des Hessischen Energiegipfels 2011.  

Aus Sicht des Hessischen Städtetages weist der Gesetz-

entwurf der SPD-Fraktion gegenüber dem Haushaltsvermerk 

drei Vorteile auf: 

 

 
 
 
 
Ihre Nachricht vom: 
17.12.2016 
 
Ihr Zeichen: 
I A 2.7 
 
Unser Zeichen: 
TA 794.0 Sw/Zi 
 
Durchwahl: 
0611/1702-24 
 
E-Mail: 
schweitzer@hess-staedtetag.de 
 
Datum: 
18.01.2016 
 
Stellungnahme-Nr.: 
005-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verband der kreisfreien und  
kreisangehörigen Städte im 
Lande Hessen 
 
Frankfurter Straße 2 
65189 Wiesbaden 
Telefon: 0611/1702-0 
Telefax: 0611/1702-17 
 
hess-staedtetag@t-online.de 
www.hess-staedtetag.de 
 
Nassauische Sparkasse Wiesbaden 
BIC: NASSDE55 
IBAN: DE79 5105 0015 0100 0727 77
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1. Gesetz 
Der Gesetzentwurf der SPD-Fraktion zielt auf eine Änderung der Landeshaushaltsordnung. 

Die finanzielle Beteiligung der Kommunen an dem wirtschaftlichen Ertrag aus der Verpach-

tung der Landesflächen wäre dadurch in einem zeitlich unbefristeten Gesetz gesichert und 

müsste nur noch vollzogen werden. Dies schafft Planungssicherheit für die Gemeinden. 

Dabei setzen wir voraus, dass eine entsprechende Regelung rechtssicher gestaltet ist. 

 

2. Keine Beschränkungen 
Der Gesetzentwurf der SPD-Fraktion enthält – anders als der bereits beschlossene Haus-

haltsvermerk – keine Beschränkungen in zeitlicher oder sonstiger Hinsicht.  

Nach dem Haushaltsvermerk können dagegen nur solche Gemeinden an dem wirtschaft-

lichen Ertrag aus der Verpachtung landeseigener Flächen im Staatswald partizipieren, wenn 

die betreffende Windenergieanlage nach dem 1. Januar 2015 in Betrieb genommen wurde 

und wenn sie aufgrund der örtlichen Voraussetzungen keine Möglichkeit haben, kurzfristig 

vom wirtschaftlichen Ertrag von Windenergieanlagen zu profitieren. 

Präsidium und Hauptausschuss des Hessischen Städtetages lehnen entsprechende 

Einschränkungen ab und haben im September 2015 beschlossen:   

„Präsidium und Hauptausschuss des Hessischen Städtetages fordern, dass 

das Land sowohl bei der konkreten Ausgestaltung der direkten Beteiligung als 

auch bei der Ausgestaltung des Förderprogramms sämtliche von 

Windkraftanlagen betroffenen Kommunen, innerhalb deren Gemarkungen 

sich Windkraftanlagen im Staatswald befinden, als anspruchsberechtigt 

anerkennt und dabei auch die Kommunen nicht ausschließt, die in der 

Vergangenheit mangels Beteiligung an den Pachteinnahmen andere Wege 

(z.B. direkte Beteiligungen, kommunale infrastrukturelle Leistungen für 

Wegebau, Erschließung, Ver- und Entsorgung, Bau- und Verkehrsbetreuung) 

beschritten haben, um einen Ausgleich für die Eingriffe in Natur und 

Landschaft zu erhalten.“ 

 

Konsequent sind zumindest alle Windenergieanlagen zu berücksichtigen, die seit dem 

1. Januar 2012 in Betrieb gegangen sind. Die hessischen Städte und Gemeinden dürfen dies 

erwarten. Denn die Teilnehmer des Energiegipfels 2011 wollten prüfen, wie die Kommunen an 

den Pachteinnahmen des Landes beteiligt werden können. 
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3. Höhe der Beteiligung 
Nach der von der SPD-Fraktion vorgesehenen Änderung der Landeshaushaltsordnung sollen 

Einnahmen aus der Verpachtung von Grundstücken bis zu einem Gesamtanteil von 30 Pro-

zent an die Gemeinden abgeführt werden.  

Nach dem Haushaltsvermerk beträgt die maximale Höhe der finanziellen Beteiligung dage-

gen 20 Prozent. 

 

Aus Sicht der Städte und Gemeinden ist eine Beteiligung bis zu 30 Prozent vorzugswürdig. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Jürgen Dieter 
    Direktor 
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Landesverband VERNUNFTKRAFT HESSEN e.V. 
c/o Schloss Nr. 1, 35321  Laubach                                                                                                                     Laubach, den 18.Januar 2016 
 
 
 
 
 
 
Hessischer Landtag 
Vorsitzenden des Haushaltsausschusses 
z. Hd. Herr Zinsser 
Schlossplatz 1 
65183 Wiesbaden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Fraktion der SPD für ein Gesetz zur Änderung 
der hessischen Landeshaushaltsordnung (LHO) 
 
 
 
 
 
Der Landesverband Vernunftkraft-Hessen e.V. vertritt die Interessen hessischer Bürgerini-
tiativen gegen Windindustrieanlagen in sensiblen Ökosystemen, im Wald und zu nah an 
Wohnhäusern. 

Allein in Hessen engagieren sich derzeit ca. 90 Bürgerinitiativen gegen solche Vorhaben. 
Den Kern dieser Bürgerinitiativen bilden seit Jahrzehnten vor Ort ehrenamtlich tätige Natur- 
und Umweltschützer, denen der Erhalt des Natur- und Landschaftsraumes am Herzen liegt. 
Unzählige ehrenamtliche Arbeitstunden werden in aufopferungsvoller Weise dabei von den 
Akteuren vor Ort für Informationsveranstaltungen und Diskussionen mit den politisch verant-
wortlichen aufgewendet. In einigen Fällen gelingt es gemeindepolitische Entscheidungsträ-
ger mit Fakten und Informationsveranstaltungen zum Überdenken des eingeschlagenen 
Weges zu bewegen.                                       

Mit dem Gesetzentwurf der Fraktion der SPD für ein Gesetz zur Änderung der hessischen 
Landeshaushaltsordnung (LHO) wird beabsichtigt, auf kommunaler Ebene vorhandene 
Widerstände gegen Windindustrieanlagen im hessischen Staatsforst, zu brechen. Durch 
Geldzahlungen soll die Akzeptanz zur Errichtung von Windindustrieanlagen gefördert und 

31



 

2 von 4 Landesverband VERNUNFTKRAFT HESSEN e.V.         | Geschäftsnummer VR 4697  Amtsgericht Gießen 
Sitz | Schloss Nr. 1, 35321 Laubach                             | Steuernummer 020 250 69124 Finanzamt Gießen                          
Bankverbindung |  IBAN DE04 51352227 0000 0269 89  BIC HELADEF1LAU 
Webseite | www.vernunftkraft-hessen.de   Email | info@ vernunftkraft-hessen.de 
Vorsitzender  Bernhard Klug, 1.stv. Vorsitzende(r) n.n. , 2.stv. Vorsitzender Dr. Detlef Ahlborn 

 

letztlich damit der Zubau von Windindustrieanlagen in Waldgebieten beschleunigt und 
erleichtert werden. 

  

 

Der Landesverband Vernunftkraft-Hessen lehnt diesen Gesetzesentwurf ab! 

Begründung: 
Windkraftnutzung ist per se nur in so weit sinnvoll, wie Stromabnahmemöglichkeiten 
vorhanden sind. Durch den ungebremsten Zubau der letzten Jahre ist die Bedarfsgrenze 
längst überschritten. 2015 erreichten die Stromexporte, nach 2013 und 2014, wieder einen 
neuen Allzeitrekord. Die Exportsumme erreichte 2015 per Saldo 50 Terawattstunden.  
Dieses entspricht rund acht Prozent der Stromproduktion (Quelle: Agora Jahresauswertung 
2015*1). Ein Abschalten konventioneller Kraftwerke ist aber so lange nicht möglich bis 
entsprechende effektive Speichertechniken entwickelt wurden. Davon sind wir noch weit 
entfernt. Die Strom-Einspeisungen der Windindustrieanlagen schwankten 2015 zwischen 2 
und 41 % der Nennleistung.  Der weitere Ausbau wird nur noch dazu führen das Stromspit-
zen noch höher werden und es letztlich zu einem Blackout kommen muss. Dazu passt der 
Warnruf vom Enwag-Geschäftsführer Detlef Stein im Artikel: 
http://www.mittelhessen.de/lokales/region-wetzlar_artikel,-Die-Zukunft-kann-duester-werden-
_arid,613216.html .  
2015 wurden EEG Vergütungen an Windindustrieanlagenbesitzer in Höhe von 8,5 Mrd. € 
ausgezahlt (Gesamt EEG 27,2 Mrd. €), der  Marktwert der damit erzeugten EEG-
Windstrommenge betrug nur 2,46 Mrd. € (Gesamt EEG 5,3 Mrd. €) (Quelle: BMWE Drucksache 
EEG in Zahlen*2). Die Differenz von 21,9 Mrd. € wird an den Stromkunden per EEG Umlage 
weitergegeben und schwächt damit in gleicher Höhe die Kaufkraft vor Ort. Eine gigantische 
Wertvernichtungsmaschinerie! Jeder Maßnahme, die das Ziel hat den Ausbau der 
Windindustrie zu fördern, verstärkt damit diese regionale Wertvernichtung und kann daher 
keine Zustimmung erlangen. 
 
In 2015 wurden 44 Millionen € dafür ausgegeben um Strommüll (Stromüberschuss aus 
Deutschland der keine Abnehmer im In- und Ausland findet) im Ausland zu entsorgen. Der 
Börsenpreis für Strom schwankte daher zwischen 63,27 €/MWh und -23,06 €/MWh an 126 
Stunden sank der Börsenpreis unter 0 € (Quelle: EEX Leipzig und Elix Paris und Agora 
Jahresauswertung 2015).  Die dabei vernichtete Strommenge betrug 4,77 TWh und entspricht 
der Jahresleistung von 782 Windkraftanlagen Enercon E115 (3,2 MW) mit 1900 
Volllaststunden*3. Jede Maßnahme, die das Ziel hat den weiteren Ausbau der Windindustrie 
zu fördern, verstärkt diese Situation und kann daher keine Zustimmung erlangen. 
 
Akzeptanz erreicht man nur durch ergebnisoffene demokratische Vorgänge. Das sind in ers-
ter Linie bindende Bürgerbefragungen in den betroffenen Gemeinden! Die jetzige Praxis ei-
ner “Doktrin von oben“ führt zu Politikverdrossenheit und weiterem erstarken radikaler Partei-
en. Daher ist schon der Ansatz, Akzeptanz durch Geldzuweisungen zu erreichen, gesell-
schaftspolitisch, fragwürdig. Geld ersetzt nicht die getöteten Vögel und Fledermäuse, die 
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zerstörte Natur. Geld ersetzt nicht den Wald. Geld kann nicht für das Jahrzehnte zerstörte 
Landschaftsbild entschädigen. Daher kann mit Geld auch die Akzeptanz nicht erhöht 
werden. 
  

 

Der Gesetzesentwurf unterstellt unterschwellig den Kritikern eine Käuflichkeit. Das ist belei-
digend für alle die ehrlich und ehrenamtlich für Natur und Landschaftsschutz einstehen und 
führt zu weiterer Frustration der Betroffenen vor Ort. 

Der Gesetzesentwurf unterstellt auch Bürgermeistern und Gemeindevertretern die, dem 
Demokratieprinzip folgend, den Willen der Bürger achten, eine Käuflichkeit. 

Langfristige Pachteinnahmen sind nur möglich wenn die Windindustrieanlagen wirtschaftlich 
laufen können. Da regelmäßige Einnahmen, wie z.B. Pachten im Gemeindehaushalt über 
Jahre fest verplant werden, zahlt im Insolvenzfall des Betreibers letztlich der Bürger diese 
dann fehlenden Einnahmen durch höhere Steuern und Gebühren.  

Schon jetzt laufen nahezu alle Windindustrieanlagen in Hessen unwirtschaftlich. Werner 
Daldorf *4 hat in seinem Vortrag und Thesenpapier für den Faktencheck Windenergie in 
Hessen deutlich darauf hingewiesen.  

Der vorgelegte Gesetzesentwurf kann daher keine Zustimmung durch Vernunftkraft-Hessen 
e.V. erfahren. 

 

 

Rolf Zimmermann 

Schloss 1 

35321 Laubach  (Sitz des Landesverbandes) 

0177 678 11 31                                                                                                                                                                           

privat: Am Wald 22   63589 Linsengericht  rolfmichael.zimmermann@gmx.de   01726104383                      

 

 

 

*1   http://www.agora-energiewende.de/fileadmin/Projekte/2016/Jahresauswertung_2016/Agora_Jahresauswertung_2015_Slides_web_DE.pdf 
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*2  https://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/eeg-in-zahlen-pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=6 

*3  
Anlagenleistung E115 3,2 MW x 1.900 Stunden = 6.100 MWh p.A   

      Strommenge = 4,77 TWh = 4.770.000 MWh           
      4.770.000 MWh / 6.100 MWh = 782  Anlagen 

*4  http://www.energieland.hessen.de/aktion/zukunftswerkstatt/giessen/PraesentationDaldorf.pdf 
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VKU Geschäftsstelle Hessen  Frankfurter Straße 2  65189 Wiesbaden  

 Frankfurter Str. 2 
65189 Wiesbaden 
 
Fon +49 611.1702-29               
Fax +49 611.1702-30 
 
Vorsitzender: 
RA Ralf Schodlok 
 
Geschäftsführer: 
Dipl.-Pol. Martin Heindl 
heindl@vku.de 

Hauptgeschäftsstelle 

Invalidenstrasse 91 
10115 Berlin 

Fon +49 30.58580-0 
Fax +49 30.58580-100 

www.vku.de 
info@vku.de 
 

Hauptgeschäftsführerin: 
Katherina Reiche 
 
Registergericht: 
Amtsgericht Charlottenburg 
Registernummer:  
VR 27941 B 
 
Bankverbindung: 
Berliner Sparkasse 
IBAN: DE95100500006600009100 
SWIFT: BELADEBEXXX 
Ust.-IdNr.: DE 123065069 

Anhörung des Haushaltsausschusses und des Ausschusses für Umwelt, Klima-

schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz zu dem Gesetzentwurf der 

Fraktion der SPD für ein Gesetz zur Änderung der Hessischen Landeshaushaltsordnung 

(LHO)  

Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender, 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

 

im Namen der Landesgruppe Hessen des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU) 

bedanke ich mich für die Möglichkeit ergänzend auch zum Änderungsantrag (Drucks. 

19/2881) der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu dem Entwurf des 

Haushaltsplans 2016 Stellung nehmen zu dürfen. 

  
Die VKU-Landesgruppe Hessen hat bereits in den vergangenen Jahren die Forderungen 
der kommunalen Spitzenverbände nach einer Beteiligung der von Windenergieanlagen 
betroffenen Kommunen an den Einnahmen von Hessen-Forst aus Verpachtung von 
Grundstücken zwecks Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen unterstützt. 
Folglich begrüßen wir grundsätzlich den oben genannten Änderungsantrag der 
Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 
 
Kritisch sehen wir, dass nach dem Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nur solche Gemeinden an dem wirtschaftlichen Ertrag aus 
Verpachtung landeseigener Flächen im Staatswald beteiligt werden können, wenn die 
betreffende Windenergieanlage nach dem 1. Januar 2015 in Betrieb genommen wurde 
und wenn die Gemeinden aufgrund der örtlichen Voraussetzungen keine Möglichkeit 
haben, kurzfristig vom wirtschaftlichen Ertrag von Windenergieanlagen zu profitieren.  
 
Als VKU-Landesgruppe Hessen schlagen wir vor, dass zumindest alle 
Windenergieanlagen berücksichtigt werden, die seit dem 1. Januar 2012 in Betrieb 
genommen worden sind. Dieser Vorschlag steht im Zusammenhang mit der bereits im 
Rahmen des Hessischen Energiegipfels im Jahr 2011 getroffenen Vereinbarung, eine 
Beteiligung der Kommunen an den Pachteinnahmen des Landesbetriebs Hessen-Forst  
zu prüfen. 

An den Vorsitzenden des Haushaltsausschusses 

des Hessischen Landtags 

Herrn Wolfgang Decker, MdL 

Schlossplatz 1-3 

65183 Wiesbaden 

 

 

19.01.2016 
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Nach dem Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
beträgt die Höhe der finanziellen Beteiligung der Kommunen maximal 20 Prozent des 
wirtschaftlichen Ertrags. Eine Beteiligung der Kommunen an dem wirtschaftlichen Ertrag 
bis zu 30 Prozent ist aus unserer Sicht vorzugswürdig, um die Akzeptanz von 
Windenergieanlagen in betroffenen Kommunen zu steigern. 
 
Die Beteiligung der Standort- und Anrainerkommunen an den Pachteinnahmen darf für 
Hessen-Forst allerdings kein Anlass sein, die Pachteinnahmen zu erhöhen, denn dies 
würde die Wirtschaftlichkeit von Windenergie-Projekten gefährden. 
 

 

Gerne stehen wir Ihnen jederzeit für Rückfragen zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Martin Heindl 

Geschäftsführer 
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Joachim Wierlemann 

Landesverband Hessen 

T +49 (0)6446 / 921934 

F +49 (0) 6446 / 921935 

j.wierlemann@bwe-regional.de 

Biebertal, 22. Januar 2016 

BWE-Landesbüro, Im Grund 5, 35444 Biebertal 

 

 

Vorsitzender des Haushaltsausschuss 
Hessischer Landtag 
Postfach 3240 
65022 Wiesbaden 
 

 

 

 
 
Anhörung – Gesetzentwurf der Fraktion der SPD für ein Gesetz zur Änderung der 
Hessischen Landeshaushaltsordnung (LHO) 
– Drucks. 19/1858 – 
 

 

 
 
Sehr geehrter Herr Decker, 
 
 
Wie der Gesetzentwurf der SPD und der Änderungsantrag der Landesregierung zum Landeshaushaltsplan 

richtig feststellen, ist es notwendig die Akzeptanz von Kommunen und Bürger zu erhöhen, in dem man 

diese stärker an der Wertschöpfung durch Windkraftanlagen vor ihrer Haustür beteiligt.  

 

Die zunehmende Kritik an der Windenergienutzung beruht zunehmend auch darauf, dass Kommunen und 

Bürger keinen eigenen Nutzen durch Windkraftanlagen in ihrer Nähe erkennen können. Sie glauben, dass 

externe Projektierer die Windkraftanlagen an externe Betreiber verkaufen und der Verpächter, in diesem 

Fall das Land Hessen mit seinem Eigenbetrieb Hessen Forst, macht sich mit überzogenen Pachten die 

„Taschen voll“. Regionale Wertschöpfung sieht anders aus und die bisherige Praxis führt zu einer 

zunehmenden Ablehnung von Windkraftanlagen und behindert damit in erheblichem Maße die von allen 

gewollte Energiewende.  

 

Mit dem in Paris unterschriebenen Klimaschutzvertrag ist Deutschland internationale Verpflichtungen 

eingegangen die eine Verstärkung der Energiewende erfordern. Dazu brauchen wir die Unterstützung der 

Kommunen und ihrer Bürger, denn alle Erneuerbaren Energien (EE) sind dezentrale Technologien.  
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Mit Hilfe der EE können gerade in den strukturschwachen ländlichen Regionen neue 

Wertschöpfungspotenziale gehoben werden und Kommunen sowie Bürgern neue Einkommensquellen 

angeboten werden. Dazu bedarf es einer neuen Einsicht und neuen Handlungsweisen.  

 

Hessen hat einen Waldanteil von 42 % und davon entfallen als Eigentum 40 % auf das Land Hessen, 

vertreten durch Hessen Forst, 35 % auf die Kommunen und 25 % ist in Privatbesitz. Somit liegen 75 % im 

Eigentum der öffentlichen Hand und besonders dem Land Hessen kommt hier eine Vorbildfunktion zu, da 

einzelne Gemeinden mit ihren begrenzten Ressourcen überfordert sind. Wenn ca. 80 % der zukünftigen 

Vorranggebiete für die Windenergienutzung im Wald ausgewiesen werden, dann braucht es weitere 

erhebliche Anstrengungen für die Akzeptanz.  

 

Eine Verbesserung der Akzeptanz kann nur gelingen, wenn das Land Hessen sich an die Spitze der 

Energiewende setzt und speziell beim Thema Windenergienutzung im Wald vorbildhaft neue Modelle der 

regionalen Wertschöpfung zusammen mit den lokalen Kommunen und Bürgern entwickelt. Das wird aber 

nicht gelingen, wenn man wie bisher die Wertschöpfung aus dem Wald nach Wiesbaden transferiert und 

Kommunen und Bürger nur den Anblick der Windkraftanlagen überlässt.  

 

Zum Beispiel sollten  Kommunen und Bürgern Standorte bzw. WEA zum eigenen Betrieb angeboten 

werden. Dies kann auf unterschiedliche Weise erfolgen:  

 

- Pächter von vorneherein dazu verpflichten Bürger und Kommunen eine vorgegebene Anzahl an WEA 

gegen Projektierungskosten und einem festen Honorar abzugeben.  

 

- Die Flächen nicht nur an einen einzelnen Pächter verpachten sondern grundsätzlich lokale und regionale 

Bürgergesellschaften gegen eine Mindestpacht Standorte zur Verfügung zu stellen bzw. zu verpachten.  
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Der Strommarkt war schon immer reguliert und wird es auch in Zukunft mit steigender Tendenz bleiben. 

Die kommende Ausschreibung und die damit starke Begrenzung des Ausbaus der Windenergienutzung 

führt zu hohe Risiken und vermutlich einer erheblichen Reduzierung der Pachtpreise, so dass eine 

Beteiligung von 20 % oder 30 % an der Pacht die gewünschte Erhöhung der Akzeptanz nicht bewirken kann. 

Dies kann aber mit dem Betrieb eigener WEA durch Kommunen und Bürger wesentlich leichter erreicht 

werden. Kommunen und Bürgergesellschaften haben ein größeres Interesse selbst produzierten Strom zu 

günstigen Preisen an lokale und regionale Verbraucher zu verkaufen, als dies rein auf Gewinnmaximierung 

bedachte Energiekonzerne oder internationale Investmentgesellschaften tun. Dieses Geschäftsmodell wird 

in Zukunft zunehmend an Bedeutung gewinnen, da mit der aufkommenden Elektromobilität und der jetzt 

schon möglichen Wärmeerzeugung über elektrische Wärmepumpen, sich neue Absatzmärkte für den 

gewonnen Windstrom entwickeln.   

 

Dieses Modell bietet die Chance auf größtmögliche Akzeptanz besonders vor dem Hintergrund, dass für alle 

erkennbar wird wie jeder, soweit er willens ist, von der Energiewende profieren kann. Mit einem Modell 

das lediglich die Verteilung von einem bisschen Pacht verspricht, wird man die notwendige Akzeptanz nicht 

steigern können. Der Bundesverband WindEnergie stellt seine Kompetenz und Erfahrung gerne zur 

Verfügung, um mit der Landeregierung und Hessen Forst ein Verpachtungsmodell zu entwickeln, das die 

Interessen des Landes Hessen und besonders die von Kommunen und ihren Bürgern größtmöglich 

berücksichtigt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

   

 

 

 

Joachim Wierlemann 

Landesvorsitzender Hessen 
Bundesverband Windenergie 
www.wind-energie.de   
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http://www.wind-energie.de/
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